
~ 1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKS-19/02954-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a und§ 5 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2018 und der Ver­

teilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 

Kalenderjahre 2020 bis 2022 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 


den Beisitzer Wolfgang Wetzl 


und den Beisitzer Bernd Petermann, 


auf Antrag der EWR Netz GmbH, Klosterstraße 16, 67547 Worms, vertreten durch 

die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin ­
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am 22.06.2021 beschlossen: 

1. 	 Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin für das Jahr 2018 sowie 

die Verteilung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen der Kalenderjahre 2020 bis 2022 werden gemäß Anlage 1 

dieses Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 28.06.2019 einen Antrag auf Genehmi­

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto des Jahres 2018 gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 ARegV gestellt. 

Die Antragstellerin ist am 01.12.2018 rückwirkend zum 01.07.2018 mit der e-rp 

GmbH fusioniert. Die e-rp GmbH war bis dahin ein Netzbetreiber in Zuständigkeit 

der Regulierungskammer Rheinland-Pfalz und nahm am vereinfachten Verfahren 

nach § 24 ARegV teil. Sie hatte bereits zuvor Netzteile von der Antragstellerin über­

nommen. Hierzu hat die Beschlusskammer Entscheidungen nach § 26 Abs. 2 

ARegV erlassen (AZ.: BK8-16/2954-73 und BK8-16/2954-76). Mit dieser Entschei­

dung wird der Regulierungskontosaldo gesamthaft für beide (ehemaligen) Netzbe­

treiber für das Jahr 2018 bestimmt. Das Gesamtergebnis des Regulierungskontos 

für beide Unternehmen wird in Anlage 1 zusammengefasst. 

Am 13.09.2019 hat die Beschlusskammer eine vorläufige Anordnung hinsichtlich 

des Regulierungskontos des Kalenderjahres 2018 sowie der Verteilung durch Zu­

bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2020 bis 

2022 erlassen. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei­

ben vom 22.04.2021 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten Entschei­

dung der Beschlusskammer zu äußern. Die Antragstellerin hat unter anderem mit 

Schreiben vom 25.05.2021 Stellung genommen. 
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Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige 

Regulierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus§ 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. 	 Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösober­

grenzen der Jahre 2020 bis 2022 nach § 5 Abs. 3 

ARegV 

2.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstel­

lerin für die Jahre 2020 bis 2022 erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 5 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß § 5 Abs. 3 ARegV Zu- bzw. Abschläge 

auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2020 bis 2022, die sich 

aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2018 ergeben. Die ermittelten 

Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind gemäß § 5 

Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die entsprechenden Erlösobergren­

zen wird zunächst der Saldo zum 31.12.2018 ermittelt. Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskon­

tosaldos erst im Jahre 2020 beginnt. 
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Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2018 erfolgt in drei gleichmäßi­

gen Raten ab dem Jahr 2020. Zusätzlich erfolgt gemäß§ 5 Abs. 3 S. 3 ARegV eine 

Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos 

nach§ 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2019 und im ge­

samten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inlän­

discher Emittenten" der Kalenderjahre 2009 bis 2018 in Höhe von 1,34 Prozent. 

2.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 

ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a) 	die Differenz zwischen den nach§ 4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick­

lungen erzielbaren Erlösen, 

b) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 13 und 17 ARegV und den in der Erlösobergrenze 

diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, 

c) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Regu­

lierungsperiode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflichtung nach§ 11 

Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) 	 die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungser­

bringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die 

Messung gehört, und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

·Ansätzen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschluss­

nutzer, bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchge­

führt wird, verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Mess­

stellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsys-

Seite 4 von 23 



temen im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handelt. In das Regulie­

rungskonto wird auch die Differenz einbezogen, die durch Maßnahmen des 

Netzbetreibers im Zusammenhang mit § 40 Abs. 2 S. 3, Abs. 3 S. 1 und 2 

EnWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 MsbG verursacht 

wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung zuständig war. 

2.3 	 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielba­

ren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er­

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepasste Erlösober­

grenze wird in den Anlagen 3a bis cder von der Antragstellerin angepassten Erlös­

obergrenze gegenübergestellt. 

Die in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz der An­

tragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich ebenfalls aus den Anlagen 3a bis 

c. 

2.3.1 	 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli­

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde­

xes nach§ 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 6a, 8, 8b bis 

11, 12a bis 13 und 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV). 

Kosten oder Erlöse aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), der Nachrüstung gemäß der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), genehmigten 

Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), der 

Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6a 
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ARegV, aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der 

Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV) sowie aus Entschädigungen nach§ 15 Abs. 1 EEG, die 

die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 EEG erfüllen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 17 ARegV 

können auf Basis von Planwerten angepasst werden und fließen im Rahmen eines 

Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 

Abs. 1 ARegV i.V.m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen 

Anträgen nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und einer nicht 

zumutbaren Härte (Härtefall) gewährt werden. Die Anpassung aufgrund eines vor­

herigen Saldos eines Regulierungskontos erfolgt nach§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, S. 3 

ARegV. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. 

Die Antragstellerin hat unter den Aktenzeichen BKS-15/2954-13 und BKS-16/2954­

13 jeweils öffentlich-rechtliche Verträge mit der Bundesnetzagentur geschlossen. 

Durch diese Verträge wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legen­

den Beträge geändert. Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit 

den erzielbaren Erlösen zu berücksichtigen. Zur Bestimmung der zulässigen Erlöse 

ist somit generell auf die vor Abschluss der öffentlich-rechtlichen Verträge ursprüng­

lich festgelegten bzw. nach § 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepassten kalenderjährli­

chen Erlösobergrenzen abzustellen. 

In der Anlage 3a erfolgt jedoch unter „Sonstiges" der Ausweis eines Anpassungs­

betrages aus technischen Gründen bei den zulässigen Erlösen und nicht bei den 

erzielbaren Erlösen.Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antrag­

stellerin auch aufgrund von Teilnetzübergängen nach§ 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die 

zu berücksichtigenden Teilnetzübergänge sind in Anlage 3c ausgewiesen. 
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2.3.1.1 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes 

nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist die Änderung des Verbraucher­

preisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hiertür ist für das Jahr 

2018 gemäß§ 8 S. 2 ARegV der Verbraucherpreisgesamtindex des Jahres 2016 in 

Höhe von 107,40 zu verwenden. 

2.3.1 .2 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 3, 7, Sb 

bis 12a und 14 sowie S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 2 1. HS ARegV) 

Kosten oder Erlöse aus gesetzlichen Abnahmev und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), 

Betriebssteuern (Nr. 3), Mehrkosten für die Errichtung, Zahlungen an Städte oder 

Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV (Nr. 8b), betrieblichen und 

tarifvertraglichen Vereinbarungen. zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, 

soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abgeschlossen worden sind 

(Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstätigkeit 

(Nr. 1O); der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von 

Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen (Nr. 11 ), Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 

25a ARegV (Nr. 12a) sowie Kosten und Erlöse nach § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV 

wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 1 . HS ARegV jeweils auf 

die im vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten angepasst. 

2.3.1.2.1. 	 Berufsausbildung und Weiterbildung im Unterneh­

men und von Betriebskindertagesstätten für Kinder 

der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehöri­

gen 

Die Antragstellerin hat im Jahr 2018 unter dieser Position in 

Höhe von insgesamt geltend gemacht. Die Bes . , - - . .ie 

angesetzten Kosten mit E-Mail vom 02.06.2021 plausibilisiert und weitere Erläute-
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rungen eingefordert. Mit E-Mail vom 11.06.2021 hat die Antragstellerin weitere Un­

terlagen übermittelt und mitgeteilt, dass der Ansatz um - auf ~u 
'st. 

2.3.1 .3 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 

13, 16 und 17 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS 

ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), aus genehmigten 

Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), der 

Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6a ARegV), 

aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der Auflösung 

von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 

13 ARegV), sowie aus Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG, die die 

Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 EEG erfüllen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 17 ARegV) 

wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV angepasst. 

2.3.1.4 	 Anpassung nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweite­

rungsfaktor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst (Aktenzeichen BKB-17/2954-21 ). 

Daher ist diese Anpassung bei der Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in 

der Anlage 3a berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskam­

mer ermittelten Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der An­

lage 3a zu entnehmen. 
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2.3.1.5 Anpassung nach Maßgabe des§ 5 ARegV (Saldo des 

Regulierungskontos) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a 

ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 5 ARegV gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 

Nr. 1 a ARegV angepasst. Hinsichtlich der Kalenderjahre 2013 bis 2016 erfolgten 

durch die Beschlusskammer zunächst eine vorläufige und schließlich eine endgül­

tige Bestimmung der Salden und der Verteilung auf sechs Kalenderjahre durch Zu­

und Abschläge auf die Erlösobergrenze gern. § 34 Abs. 4 ARegV (Az. jeweils BK8­

17/2954-01 ). Maßgeblich für die Bestimmung der zulässigen Erlöse für den Saldo 

des Jahres 2018 ist der endgültige durch die Beschlusskammer festgelegte Zu­

bzw. Abschlag. Etwaige Abweichungen des von der Beschlusskammer festgestell­

ten Auflösungsbetrag aus dem Regulierungskontosaldo 2013 bis 2016 zu den An­

gaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. Der in der 

Anlage 3a ausgewiesene Wert enthält zudem den Saldo des Regulierungskontos 

für die Jahre 2009 bis 2012, der mit der Festlegung der Erlösobergrenzen für die 

zweite Regulierungsperiode bestimmt wurde. 

2.3.1.6 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualität­

selement) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) 

gemäß § 4 Abs. 5 ARegV angepasst (Aktenzeichen BK8-17/2954-81 ). Daher ist 

diese Anpassung bei der Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der 

Anlage 3a berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskammer 

ermittelten Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 

3a zu entnehmen. 

2.3.1.7 	 Zulässige Erlöse der e-rp GmbH 

Die für die Bestimmung der zulässigen Erlöse erforderlichen Daten wurden der Be­

schlusskammer von der Regulierungskammer Rheinland-Pfalz zur Verfügung ge­

stellt. Die zulässigen Erlöse der e-rp GmbH werden zusammen mit den zulässigen 

Erlösen der EWR GmbH in Anlage 1 kumuliert dargestellt. 
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Nach Prüfung der Beschlusskammer ergeben sich folgende in Anlage 3a dargestell­

ten Differenzen: 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

In der Festlegung zur Bestimmung der Er.lösobergrenzen waren dauerhaft nicht be­

einflussbare Kosten in Höhe von ~nthalten. Davon entfallen

"3uf vorgelagerte Netzkosten und vermiedene Netzentgelte. Bei einem Planansatz 

von für vorgelagerte Netzkosten und - ür vermiedene Netzent­

gelte im Jahr 2018 ergeben sich dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten von

Volatile Kosten 

Unter Berücksichtigung des Referenzpreises von 30,33 €/MWh, einer genehmigten 

Verlustenergiemenge von nd volatilen Kostenanteilen in der Aus­

gangsbasis vo~ergibt sich ein Anpassungsbetrag von 

Referenzpreis für die Verlustenergiemenge Volatile Volatile 

Anpassung der Erlösobergrenze Kostenanteile In der Kostenanteile im 


Volatilen Ausgangsbasis Referenzjahr 

Kostenanteile VKn 

[EURO) [kWh] [EURO) 

BNetzA 30,33 
1 

X 

Saldo Regulierungskonto 

Der .Auflösungsbetrag für das Regulierungskonto der Jahre 2013 bis 2016 wurde 

von der Regulierungskammer Rheinland-Pfalz unter dem Aktenzeichen RegK - 38 

54 05 -2 in Höhe von estgelegt. Zusätzlich ist der Auflösungsbetrag der 

Jahre 2009 bis 2013 in Höhe von zu berücksichtigen. In Summe beläuft 

sich der Auflösungsbetrag auf 

Netzveränderungen 

Die Netzaufnahmen wurden gemäß den genehmigten Werten in den Verfahren 

BK8-16/2954-73 ( 

gesetzt. Die genaue Herleitung ist in Anlage 3c der e-rp GmbH ersichtlich. 

­
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Sonstiges 

Gemäß der „Bestätigung über die Erfüllung der mit der Landesregulierungsbehörde 

Energie Rheinland-Pfalz getroffenen Vereinbarung/Gleichbehandlungszusage" 

vom 13.05.2015 ist die Erlösobergrenze 2018 um zu erhöhen. 

2.3.2 Erzielbare Erlöse 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach§ 4 ARegV zu­

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat­

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas­

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch­

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un­

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur­

den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli­

chen tatsächlich erzielbaren Erlöse des abgelaufenen Kalenderjahres im .Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich die 

in Anlage 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Die Antragstellerin hat unter den Aktenzeichen BKB-15/2954-13 und BKS-16/2954­

13 zur Umsetzung höchstrichterlicher Rechtsprechung jeweils einen öffentlich­

rechtlichen Vertrag mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diese Verträge 

wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. 

Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlö­

sen zu berücksichtigen. Dementsprechend sind die erzielbaren Erlöse der Antrag­

stellerin um die sich aus den öffentlich-rechtlichen Verträgen ergebenden Beträge 

zu korrigieren. 
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1 Bei der Bestimmung der auszuzahlenden vermiedenen Netzentgelte ist ab dem Kalenderjahr 2018 nach 

Maßgabe des§ 18 StromNEV i.V.m. § 120 EnWG das Schattenpreisblatt des jeweiligen vorgelagerten Netz­

betreibers zu Grunde zu legen (vgl. Hinweise der Beschlusskammer 8 zur Anpassung der Erlösobergrenze). 
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2.4 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 

6a, 8, 13 und 17 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 

6a, 8, 13 und 17 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze 

Anwendung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel­

len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat die tatsächlich entstandenen Kosten und Erlöse gemäß§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 13 und 17 ARegV aus 

a) der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) der Nachrüstung nach SysStabV, 

c) genehmigten Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV, 

d) der Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 ARegV, 

e) vermiedenen Netzentgelten, 

f) der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und 

Baukostenzuschüssen, 

g) Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG, die die Voraussetzungen des 

§ 15 Abs. 2 EEG erfüllen, 

übermittelt.1 



In der Anlage 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

2.5 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entste­

henden Kosten des Messstellenbetriebs oder der 

Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 29.08.2016 wird in das Regu­

lierungskonto darüber hinaus die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei 

effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu 

dem auch die Messung gehört, und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich ent­

haltenen Ansätzen einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl 

der Anschlussnutzer, bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber 

durchgeführt wird, verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Mess­

stellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen 

im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handelt. 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 4 ARegV in der Fassung vom 29.08.2016 wird in das Regu­

lierungskonto auch die Differenz einbezogen, die durch Maßnahmen des Netzbe­

treibers im Zusammenhang mit § 40 Abs. 2 S. 3, Abs. 3 S. 1 und 2 EnWG in Ver­

bindung mit § 55 Abs 1 Nr. 4 oder Abs. 2 des MsbG verursacht wird, soweit der 

Netzbetreiber für die Durchführung zuständig war. 

Nach § 7 Abs. 2 MsbG sind die Kosten des Messstellenbetriebs von modernen Mes­

seinrichtungen und intelligenten Messsystemen nicht mehr in der Erlösobergrenze 

und den Netzentgelten des Netzbetreibers zu berücksichtigen, sondern dem grund­

zuständigen Messstellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen und intelligente 

Messsysteme zuzuordnen. Die Kosten für die Abrechnung der Netznutzung von 

modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen verbleiben beim 

Netzbetreiber und sind weiterhin Bestandteil der Netzentgelte. 

In das Regulierungskonto sind gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV Kostendifferenzen 

einzubeziehen, die sich durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer im Bereich 

des konventionellen Messstellenbetriebs ergeben. Durch den Austausch von kon­

ventionellen Messeinrichtungen gegen moderne Messeinrichtungen und intelligente 
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Messsysteme reduziert sich die Anzahl der Anschlussnutzer, die dem Bereich des 

konventionellen Messstellenbetriebs und damit dem Netzbetreiber zuzuordnen 

sind, während die Anzahl der Anschlussnutzer, die vom grundzuständigen Mess­

stellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme be­

treut werden, steigt. Folglich reduzieren sich die Kosten des Netzbetreibers für den 

konventionellen Messstellenbetrieb im Vergleich zu den in der Erlösobergrenze ent­

haltenen Ansätzen. 

Die Antragstellerin hat die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstel­

lenbetrieb übermittelt. 

Hiernach haben sich Differenzen ergeben. 

Diese Werte werden in der Anlage 4 den von der Beschlusskammer geprüften Wer­

ten gegenübergestellt. 

Die durch die Antragstellerin vorgebrachten Einwendungen führen zu folgender Be­

urteilung: 

2.5.1 Messstellenbetrieb e-rp 

Die Antragswerte werden in der Anlage 4 den von ·der Beschlusskammer geneh­

migten Werten gegenübergestellt. 

Die Differenzen begründen sich wie folgt: 

In das Regulierungskonto sind gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV Kostendifferenzen 

einzubeziehen, die sich durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer im Be­

reich des konventionellen Messstellenbetriebs ergeben. Durch den Austausch von 

konventionellen Messeinrichtungen gegen moderne Messeinrichtungen und intelli­

gente Messsysteme reduziert sich die Anzahl der Anschlussnutzer, die dem Be­

reich des konventionellen Messstellenbetriebs und damit dem Netzbetreiber zuzu­

ordnen sind, während die Anzahl der Anschlussnutzer, die vom grundzuständigen 

Messstellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsyste­

me betreut werden, steigt. Auch alle Kommunikations- und Softwareanwendungen 

für die Aufgaben des grundzuständigen Messstellenbetreibers für moderne Mess­

einrichtungen und intelligente Messsysteme sind diesem zuzuordnen. Folglich re-
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duzieren sich die Kosten des Netzbetreibers für den konventionellen Messstellen­

betrieb im Vergleich zu den in der Erlösobergrenze enthaltenen Ansätzen. 

Die Beschlusskammer hat mit einer eigenen Berechnung die Kostenveränderung 

des Netzbetreibers nachvollzogen, die sich durch den Einbau von modernen Mes­

seinrichtungen und intelligenten Messsystemen ergibt. Hierbei hat die Beschluss­

kammer in einem ersten Schritt die Zahl der Anschlussnutzer, bei denen der Zäh­

ler durch eine moderne Messeinrichtung im Sinne des§ 2 Nr. 15 MsbG i.V.m. § '61 

Abs. 1 Nr. 4 MsbG (Speichertiefe für moderne Messeinrichtungen) oder ein intelli­

gentes Messsystem im Sinne des § 2 Nr. 7 MsbG ersetzt wurde, ermittelt. 

Der Bestand der intelligenten Messsysteme und modernen Messeinrichtungen im 

Basisjahr 2016 betrug.so der intelligenten Messsysteme 

und modernen Messeinrichtungen, die bis zum 31 .12.2019 eingebaut wurden, zu 

einer Verringerung der Erlösobergrenze führen muss. Anschließend wird die Anzahl 

der modernen Messeinrichtungen mit dem Preis für Eintarifzähler (Haushaltszähler) 

multipliziert. Dieser Wert fließt als Kostenminderung in die Ermittlung des Regulie­

rungskontosaldos ein. Die Zähler, die aus der Erlösobergrenze herausfallen, wer­

den dabei pauschal mit dem günstigsten Preis für den Messstellenbetrieb und die 

Messung bewertet. Diese Herangehensweise der Beschlusskammer geht zu Guns­

ten der Antragstellerin davon aus, dass der Austausch zunächst bei den günstigeren 

Messeinrichtungen stattfindet. Die Herangehensweise würdigt dabei den Aufwand, 

den ein vollständiger Nachweis der tatsächlich entstandenen Kosten und eine de­

taillierte Darstellung der umgebauten Zähler bei der Antragstellerin verursachen 

würde und insoweit nicht mehr verhältnismäßig wäre. 

Aufgrund des frühen Stadiums des Rollouts und zahlreicher offener Fragen erkennt 

die Beschlusskammer weiterhin ohne weiteren Nachweis bis zu 25 % der Kosten 

für an den grundzuständigen Messstellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen 

und intelligente Messsysteme abgehende Kosten als Systemkosten des Netzbetrei­

bers an, die nicht aus den Erlösobergrenzen herausgelöst werden. Anhand dieser 

Pauschale wird einerseits berücksichtigt, dass ein großer Teil der Kosten einer aus­

getauschten Messeinrichtung beim Netzbetrieb nicht mehr anfällt, andererseits ge­

wisse Kosten beim Netzbetreiber zumindest vorübergehend verbleiben können. 
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Die Beschlusskammer behält sich weiterhin vor, in Folgejahren insbesondere auf­

grund neuer Erkenntnisse und bei steigenden Anteilen der auf den grundzuständi­

gen Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsys­

teme übergehenden Stückzahlen bei der künftigen Bestimmung von Regulierungs­

kontosalden auch abweichende Prüfansätze zu wählen. Angesichts der möglichen 

gemeinsamen Wahrnehmung der Marktrollen des Verteilernetzbetreibers und ' 

grundzuständigen Messstellenbetreibers für moderne Messeinrichtungen und intel­

ligente Messsysteme sind Schlüsselungen der Kosten auf beide Rollen möglich. Es 

sind EDM- und Zählermanagementsysteme am Markt verfügbar, die aufgrund der 

nicht erforderlichen informatorischen Entflechtung zwischen den Mark-trollen inner­

halb des Verteilernetzbetreibers auch nicht zu zusätzlichen Lizenzgebühren o.ä. 

führen. 

Nach Berechnung der Beschlusskammer ergibt sich damit eine Kostenminderung 

durch den Einbau von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsyste­

men in Höhe von 

2.5.2 Messstellenbetrieb EWR 

Die Antragstellerin macht Mehrkosten im Bereich „konventioneller Messstellenbe­

eltend. Mit Schreiben vom 26.01.2021 hat sie wei-
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2.5.3 Rollout 

Bereits im Positionspapier zu den Anforderungen an Messeinrichtungen nach § 21 

Abs. 3a und 3b EnWG hat sich die Bundesnetzagentur im Jahr 2010 zu den Vo­

raussetzungen für die Anerkennung von Mehrkosten geäußert. Hier heißt es: „ Ein 

flächendeckender Rollout von Smart Metern, welcher in Summe höherer Kosten als 

die bisherige Messung erfordert und der nicht durch die Notwendigkeit des § 21 b 

begründet werden kann, ist nicht anerkennungsfähig, solange nicht die Effizienz der 

Maßnahme für den Netzbetrieb dargelegt wurde (z.B. Überkompensation der Ein­

führungskosten durch Einsparungen bei der Ablesung; allerdings wäre in diesem 

Fall der Saldo kleiner Null, so dass keine anerkennungsfähigen Mehrkosten vorlie-
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2.5.4 Neu verbaute Zähler 

Die Antragstellerin gibt zusätzliche Kosten von ~n. Die Antragstellerin 

wurde mit der Anhörung aufgefordert aufzuzeigen, wie sich die Zählerzahl und die 

Kosten unter Berücksichtigung von Netzveränderungen vom 31.12.2016 bis zum 

31.12.208 entwickelt haben. Mit Schreiben vom 22.04.2021 trägt sie vor, dass ge­

mäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV solche Kostendifferenzen zu beziehen sind, die sich 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer im Bereich des konventionellen 

Messstellenbetriebs ergeben. Diese belaufen sich auf - Die Beschluss­

kammer erkennt den Kostenzuwachs an. 
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2.6 Ausgleich des Regulierungskontosaldos 

Der ermittelte Saldo wird annuitätisch über drei Jahre durch Zu- und Abschläge auf 

die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2018 wird durch die Einzelbeträge 

hinsichtlich 

a) 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 bis 6a, 8, 13 und 17 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlös­

obergrenze enthaltenen Ansätzen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

c) 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 und 4 ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen zu entnehmen. Die Verzinsung er­

folgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jährlich durchschnittlich gebun­

denen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jah­

resendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländi­

scher Emittenten (1,34 %). 

Die sich danach für die Jahre 2020 bis 2022 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

3. 	 Entfall der vorläufigen Anordnung 

Die Beschlusskammer hat am 13.09.2019 (Az. BK8-19/02954-01) eine vorläufige 

Anordnung zur Auflösung des Regulierungskontosaldos des Jahres 2018 getroffen. 
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Die vorläufige Anordnung tritt mit der Wirksamkeit dieser abschließenden Entschei­

dung außer Kraft. 

4. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01.2020 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2019 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie­

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite­

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wahrung 

einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer früh­

zeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenze 2020 verstößt ins­

besondere nicht gegen§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG. Das Regulierungskonto wird gern. 

§ 5 Abs. 1 S. 1 und 5 ARegV ohnehin primär durch den Netzbetreiber geführt. Durch 

den stets vor dem 30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffent­

lichten Erhebungsbogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets recht­

zeitig zur Preisbildung (01.01. des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Be­

standteile aus der Auflösung des Regulierungskontos für sich zu bestimmen und 

konnte diese somit seiner Entgeltbildung des Jahres 2020 zu Grunde legen. 

Durch die Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Erlösobergrenze waren 

dem Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen Rechtspositionen der Beschluss­

kammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberücksichtigung bestimm­

ter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 

ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2020 

bis 2022 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2019 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra­

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 
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Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö­

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 [V], Rn. 118 ff„ juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir­

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest­

legung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam­

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. 

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss­

kammer zur Genehmigung des Regulierungskontosaldos erfolgen wird und insoweit 

eine nachträgliche Korrektur der selbständig angepassten Erlösobergrenzen des 

Jahres 2020 erfolgen kann. Bereits mit den Hinweisen für die Festlegung der Erlös­

obergrenzen für das Jahr 2020 hat die Beschlusskammer darauf hingewiesen, dass, 

sofern noch keine Bescheidung des gestellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert 

bzw. der Wert gemäß der vorläufigen Anordnung für die Anpassung anzusetzen ist. 

Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2019 noch­

mals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vorläufigen 

Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos ausgegli­

chen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren zu den 

Regulierungskonten des Jahres 2020. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, . 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2020 bis 2022 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzule­

gen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2020 bis 2022 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. 
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Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite­

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be­

schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis­

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un­

ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte­

resse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 

III. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

IV. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug (Gesamtnetz) 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA (EWR Netz 

GmbH) 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA (e-rp GmbH) 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile (EWR Netz GmbH) 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile (e-rp GmbH) 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten (EWR Netz 

GmbH) 

Anlage 3c Netzveränderungen (EWR Netz GmbH) 

Anlage 3c Netzveränderungen (e-rp GmbH) 

Anlage 4 Messstellenbetrieb (EWR Netz GmbH) 

Anlage 4 Messstellenbetrieb (e-rp GmbH) 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: 

Cecilienall~e 3, 4047 4 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa­

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be­

schwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

tsourw1eg 

Beisitzer 

Wetzl 

Beisitzer 

Petermann 
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Anlage 1 • Auflösungsplan und Auszug EWR Netz GmbH (incl. ehern. erp GinbH) Az: BKS-19102954-01 

Auszyg des Regulierungskontos für 2018 
- Herleitung des Saldo und Aulösungsp!an­

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Erforde~i;;he Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 

fn .E:OG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Sätz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

Beschreibung 

Enösobergrenze (EOGJ gemäß§ 4 ARegv 

Vermiedene Nelientgelte im Sinne von§18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-0 

Kostenveränderung Messung/ MesssteRenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Auflösung von Netzanschfusskostenbeiträgen und 

nach § 4 ARegV zulässige Er1t>se 

erzielbare Erlöse 
Verzlchtsbetra In der Verprobung 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

t;ltsächlich en1standene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Baukostenzuschüssen nach§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 l.V.m. in EOG enthaHene Ansätze 
S. 2 StromNEV Differenz 

Summe aus Einzeldifferenzen 

2018 
(EUR] 

Verzinsung und Auflösung des Regulierungskontos 


2021 2022
Bezeichnung 
UR [EUR 

Jahresanfangsbestand ( = Vorjahressaldo) 


Endbestand(= Saldo aus Einzeldifferenzen) . 


Mittelwert aus· Jahresanfangs- und Jahresendbestand 


Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 1,34~o 1,34% 1,34% 


Verzinsung • 


Saldo Regulierungskonto ( =Jahresendbestand + Verzlnsung) 


Annultälische Beriic:k slchtlgung in der Erlösobergrenze 807.665 807.665 807.665 


Auswirkung auf die Erlösobergrenze Minderertös (EOG-emöhend) 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA EWR Netz GmbH . Az: BKB-19/02954-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2018 

:: ·~ 

§ 5 Abs. 1Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

1Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
1Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

VerzichtsbetraQ in der Verpf'Obun 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz ARegV IVermiedene Netzentgelte im Sinne von §1S StromNEV !tatsächlich entstandene Kosten
2 § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G · in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 1Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und tatsächlich entslandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 1Baukostenzuschüssen nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 in EOG enthaltene Ansätze 

i.V.m. S. 2 StromNEV Differenz 

Summe aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 3a Vergleich der ErlOsobergrenzen EWR Netz GmbH Ar BKS-19/02954--01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

2018 2018 absolut relativ 

Erlösobergrenze -Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 / VP10 - PF1 

Anpassung' der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 
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Vergleich VPI uncl dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

I"""'St• t;•ll«h•n au"4o>am1 wroffentlchter 
Ve1br$\JCherprefsoesamWKrex des \tOflettlen K~ah1os 
YOt" dt),m J~l'lr. IOr das die Erl<isoberg1e112e glt (§ 8 ARC!9V 

Nelibetftibei' BN.ttA 
Abwek•hllng

K#ilend4tjllll'lr VPI . Ka!ondorjafu VPI 

2tl16 107.'10 2016 107,40 0.001<> 

O•unhaft nfdlt boo1nftlKs:bare t<osten nach t 11 AJn.. 2 ARogl/ 

Ge$el21k:hc Abf\ahme- und V«!)Otun95pttidlttn 

2 - 2 Konzessionsabgaben 

2- 3 Se1rlebsstet1em 


PfilnW'Qft;
2-• E1forderlicbe lronsprucMtW'nie vot9ola9orttt Netzebenen 

Planwtrt: 
2'- ~ N11ct1rilsh.tf19 Yon W&ehse•.eMe<n nach§ 10 Atn. 1 

" 
G::nottmigta lnvo5.tl1ion&m!ll3.nahmefi n11ch § 23 AAcgV 

2 - 6~ Au11ösung des Abzugs:bt-llag~ l\atll § n Am. 2a AAegV 

2 - 7 Moh1kQ1olcn fi)r dlo E1rlch!ung. den 8etrieb und die 
And411ung von Erdkalleln. 

2-8 

2· 8b 

2 - 10 Stllicbi;- und Pe;sonalratsta1i9kel 


2· 11 


2- 12 


F«$Ch~ und Entllidth.u·~ naeh Ma&]ab~ <l~s § 25• 
AR~V 

2 -12a 

Aufl0$ung von BKZ 1Natranscnlu-t1>"4$1t~rägen 1r1 
V<1rbin<lung ri der S11o~v 

'2 · 13 

2· 1S 


2 -16 


2- 17 . 


Satz 2 Nf 2 Erl6M: tlU$ dem Engpassma~rnenl naet'I Artik.tl 6 dfff 
Vt(Ot<lnung IEG) Nr 122812003 

Kollton für die Ele$Cheff1.1"9 do1 e:norgi~ zur Erbringur.g 
&'ltt 2 l'll" 3 Au~slei,lungen, eln« h!tcß 'ich de1 KO$len ff.Ir die 

SaU. 2 

Sonstige 


Summe 



l..lufendl 
e Nr ; 
de$ JAftenz.e1Ctl_en 

Nea.r.:t:.e 

Nettver•n 
derull!J 

jAbgongl 
Zuga~J 

rgangs 1 

BKB­
BKB­
BK Be 

BKB-1612954--1Netzabga ng 

BICS.1612954-1~ft:ab9an9 

B~16r.?9$4.-1N~bg:lng 

Name d-n i>ber$lt'heoden' 
Nm.iii 

O.tum des' 
Ne~Qbt:r 

gang\ 

Vofalft 
KoSten 
[E1JR ) 

'Stldo 
R,goijtrungs· 

konto 
{EURJ 

Htrtefal 
(EUR) 

$9ns.tiges 
(EUR) 

Zu 
Obertreg.ePCl'e 
in•rUMe 
t\ost• nf\lr 

'dto 
-irvng
vonV(trlUst. 

eDtß:l119 
(EUR) 

ine~~enl 
~tu l 

Gnmdo 1liegeOO or· 

"'")d/W...] 

Refeceni
prt fsclilJ 
Vo~W.o 
KOsicn 

{HMIM>J 

Zu 
i>bertragende 

"'" a~f1t&o.nt•n 
Kwti n ':iv 
Grunde 
&egende 
M.tng• 
(IM'>j 

Vo~.ble 

Ko$ton 
(EVR) 

Anlage 3c Ne1zverance1un9en E~NcttGmQ>-J li<Z,'. 8K8--19/029&4-01 

Stammdaten der Netzübetgange 

E­
obiir$lf•nz~ 

(EUR) 

Oa1Gri derVHlusten-e.rg'(eZus-ammeMe~ dtr EOG d„ Nttz\Jbtf,Ottlg(t n•cm § 126"A.CJegV dK "Joil'lr.s, 2018 

~""' ~..,, 

votO&er- nlcllt ~ 


d8'1erMt vonJ,ber. gt:~~ nicht a~en ~Ml'IUl\{1 

l'licllt gitMncS .nlcf\1 bu1nflus.&-. a~ba°'• ~- ctU(d'I ! 


Oualitats·beeinrM:s· bffin~ss. b11"'" bfffrllM"" beten Enftittruogs..I 
bare bare K.Melnarah bete: Komn.nteh fa'1Gr(ti\;l 

Koitemtntelle KM'\eMft.feffe durCb 'Kod&nante11e- dlXch vpJ (EUR) ·­
)E1JR) )EUR) (VPi{l/PI.- )EUR) (VPl,/VPI.· ·~·Pf.) !I 

PF~ PF~ (EUR) 1 
(EUR) (EUR) 
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""4.aa~ncb:Jlah1tiri 1~tte1i..e-.:1i.,.,t~cncMt~Ko\1tnmt:~rwtlltien!titn.r""°ntthnlXWti. 
(_.,1r.e!il!c4/idl f..tuwn;Hi S A\!$. t $. )A~aV'), 

O»u11h 91kMdlln ~lf',,h~E•;)nn lltJ.kort•tllCQ~ltll MOnMt~ntitt:~ ~·111C~1111.1thMHW1'9) tm ~lllktlll~ 
lll'ttt Bttllt:kslt~der .AbiJ1r.v11 V<)l"! .Antd1h,o"t•nlbt11fl, ll1• :iv11'!dt-1tnMHu!OCtnDtll'tlbtfn~ftoffr,„m 
~11$1Wll)el\ Mcss.tettltl'bettdmt IOr ~!MMtnthk~llu!!Qm 11rdlnttlli)t1Q Mf1.\ot)'l!tmo CqM$1 itr'" l'T'ME U\ 

J,Hl7•)btetf:lli°werden. 

„ „ Dl!;tllNt 18tß1Nlltntr AU , tn~~l'e"l'f>eitieM(H'l'lU'Jitllkft .,,„.. ' 
d.l.,.:t~/.rden:llgd«Z.li!llftt N»cfli\ll.ll'dr"l'fll li-'IW~·~~:"I V~bilc'•""'ll:n4(-t. 
fWrt..~...~ocflKMillMltf-**b&-cbthl i 
i.noo :t...:"'.~dtfbiMff~tt"~OC..~CltfltJ'l4UZ41\.'it!f d..0..,..llf'IX*llt 
ll~qhSb:•cSttt2~ tS~lV.n ttt A!loS.'\h"r 'IUMO~•I •l.'ifl~• 
~~•di!u„~.,s.'f..:tcm t:n$i,,_~S2Ht. 7 r.'15!:Gimir:tzt·Ml:do 



Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA EWR Netz GmbH {ehern. e-rp GmbH) Az: BKS-19/01416-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2018 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 1Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 
VerzichtsbetraQ in der Verorobun 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 SatZ 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entslandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 
2 

ARegV 1Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, Itatsächlich entstandene Kosten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 desKWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 1~ostenveränderung Messung I Messstellenbebieb 
inkl. Maßnahmen gem. § 21b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze . 
Differenz 

Summe aus Einzeldifferenzen 

Seite 1 von 1 



Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen e-rpGmbH Az: BKS-19/01416-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile· 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPlt i VPl0 - PF, 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Netzbetreiber BNet:zA Abweichung 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 
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IMP GmbH At: 6Ka.19'0l41ö.01 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

1: S1•ll•tl><h• n Bood.,.mt ver6ff•nWehter 
Ve1bn1udterJX~esaml:ilde:tde$vo~IYI 1oGt11>MJe1jahoo 
VQI dom Jahr, fOr das die Ett>sobergrenze g111 (§ 8 ARegV 

Netz1*rtibeor er1otzA 

t<.arendt).rjaht VPI Kalendorj11hr VPI 
Ab'WCIC,hU"ii! 

2016 107.40 2016 107,40 0.00% 

01ue:nan nleht t>ocfnnuH baroKosten noch § 11 Abs. 2AtJ.eov 

2-2 

2 -3 

2-• 
2 - S 

2- 0 

2 . 7 

2 -8 

„ . 
2 · 10 

2· 12 

2 - f 2a 

2- 16 

~~lieht Abnah~ und VergUtungspllchten 

Stlntb»twe1n 

Pl:.nwert: 
Ertoorde1liche !ntnsp1uchnahme vorgelagerter N~ltebenen 

P1anwtrt: 
N;>;ht(l$1110$ \'OP Wech6a!rioh1orn nach§ 10 Ab$ 1 

" 

FOf'\chur.g. OOd Entwld lung OiKh M11l9abe de•§ 25a 
AR egV 

A.uftasung von BKZ I Netzanschl0$$J::Os:tonbeilr~!Jon !n 
Verbin dung mit der suomNEV 

dem finanzlellen Ausglriltch oo.ch § Hd Ab$;)'tt 4 dos 
Energlal'>irtscharts9e$elU$ • Umsetzung des Otbhore­

ntw< . 

2-17 Ent;~Md)9'1.m9on ooc:h § 15 Abs. 1 und 2 EEG 

Kcrnpom;o!ion&.<:ahlungen im Rollmen ctn 
SalZ 2 N1. 1 A1t5gJeichsmechanlsmus nach Artikel 3 df!1Vitrordrnmg 

tEG Nr. l 3 

Satz 2 Nr 2 E1 ~ •vt <f•m Engpn&management nach Artikel Gder 
' VetOfdl'l!)llg (EG} Nr. 122812003 

KO$ten tot dfe Boschatt1.11"9 det El"loe! gie zur Erbri11gung vo 
Satz 2 Nr. S Ausg1_e.1Chßle!stuogen, e!nschlleß!lol\ dct Ka sten für <li• 

Satz 2 K~en oder Eilosc aus Maßnahm en eines Beire!be~ \Ion 

$on.$tigo ~c~rsor9un9,l>'lttl:on, cl.Mi einetwirkutmen 

Oiflec•ent zv.'ig(;f\en genehmigten Ve1iu-stene1gie,~oSte 11 un<I 
don an6<>1zf3higan Ko~ten 

Summe 

Sel!• 1VOf\1 



e ··:; :.:

f ' .. 
ii 

~ r § 
J ~ J. i ~ ~ CD 

Q 

f 
;z:
:; •"' ~ 



__ 

Ermlttlung der Kost envcr l nderung im Bereich M111uoa und Mess&tellenbetrieb des Jahre! 2018 __...--~ 
tatslchllch• KOlt.., OH MKHte:ienbttrlebc &lncchlio&lld'l MN• 1 
In der rl l> r t erui:c enthaltener Ans.atz der Kostt?n des Mc•••,eltenbetftebl ~ln•ch!l.SUCh l\cs1un 1 
Din•11n1 1 

Nctz:b.otrolber
l!nnttU\.IASI dor DHl'erwn.z gcm.:11t1Abs.1 S.S ARcoV (EUR) 

'°'M t<•ncN~anr n.1 tMz~Le.k~rtiMoi..ng tl"IM;ltlltlldt KoswinM llOn'ftlltlOtlll!WI Mrl~l!li.nbtll'IMe: 
c.i-.ctMr„h:l'I -.111-..„0) t1 :u1t.it 1 s. JAR119V). 

D•• tl"lf..,,...,. ~ru~Nige" (dc$M•4 11on-eM(.fltlet1tl~IMbtMt•~t!Nd'h&khu.-. i„ Kallondwplw 
Wlttt llt!UCt.~ 4111AbQ~'fGllAnsclt.$$l'ltQ.vn.O!t'~.191'1CJtHl'IMIM~lftbtt„„<tlwtlo.odet: YCm 
~qll"Ia.tiKM*~lt!bwbmcdtr11eM~tltl"t.l!'.QHU'ldrlilf~t .,....,...„flMSS tlit IM![ 1
M,.,..lllllrN.......,., 

In• .-•f!Ol'l~h 
~t_Q-o.lft-...l

. ........AM.tr„~dir 

qditfZM•; ~......~~ ·•• 
llti~cdll~tld.lrdl!;trt 

"' ­ " ,.....,~„ lleiommder 

1 
1 

1 
d.orMdill'ci't~UU*'?*•• ~~•tllU'l«l(,'*°""'r1dllZ1'*1Ut11.~ y....,.,,.."""".,.. l'll ~·~onf 2 t.r 15 1.htlG VITI tOI A.C. t"' „„'W-4 ,.,., ht ,r, 1 oflElO!Jl!lf ein 
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